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Pressemitteilung – Stand: 14.04.2024 

von Prof. Dr. Bernd Jöstingmeier 

www.Justizskandal-BW.de 
 

Unglaubliches Versagen der 

Staatsanwaltschaft Stuttgart 
 

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat dem Landtag von Baden-Württemberg 

bezüglich der Testsiegel der test.net GmbH beweisbar die Unwahrheit 

mitgeteilt und den Landtag auch ansonsten nur unvollständig informiert.  

 
Die falsche Behauptung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, dass die unwahren Test-

siegel nicht unwahr seien, wurde mit der falschen Begründung der Staatsanwalt-

schaft Stuttgart vom Landtag folgendermaßen zitiert: 

„Soweit ersichtlich werde deutlich hervorgehoben, dass konkrete Produkttests nicht 

durchgeführt werden, sondern lediglich eine Bewertung aufgrund eines geheimen 

Algorithmus erfolge. Insofern sei für jeden interessierten Betrachter deutlich zu 

erkennen, dass das Ergebnis dieses Tests letztlich nicht nachvollzogen werden 

könne, da die Bewertungskriterien offenblieben.“ (Quelle: Drucksache 17 / 5936) 

Diese Behauptung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ist beweisbar falsch. Der Landtag 

von Baden-Württemberg wurde dadurch bewusst oder unbewusst getäuscht. 

 
Das Oberlandesgericht Köln hat im Jahr 2020 ausdrücklich festgestellt:  

„Die Beklagte (test.net GmbH) wird verurteilt, es bei Vermeidung eines 
für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis 
zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ord-
nungshaft bis zu 6 Monaten, diese zu vollstrecken am Geschäftsführer, 
zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen die Domain 
test.net für die Veröffentlichung von Produktvergleichen ... zu verwenden 
und/oder algorithmusbasierte Produktvergleiche als Tests zu bezeichnen 
...“ 

 
Aus dieser Formulierung des Oberlandesgerichts Köln wird klar ersichtlich, dass ei-
nerseits algorithmusbasierte Produktvergleiche nicht als Tests bezeichnet werden 
dürfen und andererseits auch die Verwendung der Domain test.net für die Darstel-
lung solcher Fake-Testergebnisse rechtswidrig ist. Aus der umfangreichen testbezo-
genen Rechtsprechung des BGH ist ebenfalls eindeutig klar, dass die Fake-Test-
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ergebnisse der test.net GmbH in allen Fällen, die in der Petition genannt wurden, 
rechtswidrig sind und strafbare Verbrauchertäuschungen darstellen. Die Staatsan-
waltschaft Stuttgart kennt die testbezogene Rechtsprechung des BGH aber offenbar 
nicht. 
 
Betrüger können weiterhin mit den falschen Testsiegeln der test.net GmbH 

werben und die Straftäter werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart nicht 

verfolgt. 

Dies ist ein unglaubliches Versagen der Staatsanwaltschaft Stuttgart, das sich an-

scheinend auch auf Staatsanwaltschaften in anderen Bundesländern auswirkt. So 

wird von Unternehmungen in anderen Bundesländern immer noch intensiv mit den 

falschen Testsiegeln geworben, es werden Verbraucher und Unternehmen getäuscht 

und es wird viel Geld von den Betrügern mit Hilfe der falschen Testsiegel eingenom-

men, das der Staat immer noch nicht eingezogen hat und wegen der Untätigkeit der 

Staatsanwaltschaften möglicherweise auch niemals erhalten wird. 

Bspw. setzt die datenschutz.com GmbH aufgrund der Untätigkeit der Staatsanwalt-

schaft das rechtswidrige falsche Testsiegel der test.net GmbH immer noch erfolg-

reich zur Täuschung ein. 

Gleichzeitig bezeichnet sich die datenschutz.com GmbH falsch als „Testsieger“: 
 

 

Quelle: https://www.datenschutz.com/institut/datenschutzbeauftragter/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 

https://www.datenschutz.com/institut/datenschutzbeauftragter/
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Quelle: https://www.datenschutz.com/akademie/it-sicherheitsbeauftragter/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
Durch die rechtswidrige Werbung mit dem rechtswidrigen falschen Testsiegel wird 

den Kunden und DEKRA sowie dem TÜV geschadet: 

 

 

Quelle: https://www.datenschutz.com/akademie/it-sicherheitsbeauftragter/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
Bei einem Preis von 2.320,00 EUR zzgl. MwSt. und nach eigenen Aussagen der 

datenschutz.com GmbH konzernweit 50.000 Kunden dürfte der durch die 

rechtswidrigen Testsiegel verursachte Schaden mehrere Millionen Euro 

betragen. Wieso schlafen die Staatsanwaltschaften bei so einem enormen 

https://www.datenschutz.com/akademie/it-sicherheitsbeauftragter/
https://www.datenschutz.com/akademie/it-sicherheitsbeauftragter/


Seite 4 von 15 
 

Schadensausmaß? Die Straftäter nutzen die Untätigkeit der Staatsanwaltschaften 

seit vielen Jahren mit erstaunlicher krimineller Energie aus. 

 

Die datenschutz.com GmbH lässt sich zusätzlich von der bewertung.com GmbH 

sehr gut bewerten, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehört. Die Zugehörig-

keit der bewertung.com GmbH zur gleichen Unternehmensgruppe wird den Verbrau-

chern und Unternehmen nicht mitgeteilt, so dass diese durch das weitere Siegel 

erfolgreich getäuscht werden: 

 

Quelle: https://www.datenschutz.com/agb.php 
Entnommen: 13.04.2024 
 

 

Quelle: Handelsregister 

https://www.datenschutz.com/agb.php
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Quelle: https://www.bewertung.com/zertifikat/F3TFPC8UMYKXTDQBMMT7DHETG 
Entnommen: 14.04.2024 
 
Auch die datenschutz.net AG bietet ähnliche Dienstleistungen an wie die daten-

schutz.com GmbH und gehört derselben Unternehmensgruppe an und lässt sich 

ebenfalls von der bewertung.com GmbH sehr gut bewerten. Die Verbraucher und 

Unternehmen werden über die Zugehörigkeit der bewertung.com GmbH zur selben 

Unternehmensgruppe nicht informiert und dadurch werden Kunden erfolgreich ge-

täuscht: 

 

Quelle: https://www.bewertung.com/zertifikat/G3VHTRRX6977GK7N4FWWG8WU6 
Entnommen: 14.04.2024 
 
 
Indikatoren für eine höchstwahrscheinlich betrügerische und verfälschte sehr 

gute Bewertung der Unternehmungen sind hier, dass die letzten (höchstwahr-

scheinlich größtenteils erfundenen) Bewertungen der „datenschutz.net AG 

Akademie“ aus dem Oktober 2022 stammen, das Phantasie-Zertifikat der bewer-

tung.com GmbH jedoch vom 14.04.2024 stammt und bis zum 01.11.2024 gültig ist. 

 

https://www.bewertung.com/zertifikat/F3TFPC8UMYKXTDQBMMT7DHETG
https://www.bewertung.com/zertifikat/G3VHTRRX6977GK7N4FWWG8WU6
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Quelle: https://www.datenschutz.com/impressum.php 
Entnommen: 13.04.2024 
 
 

 

Quelle: https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/ (und auf 
Impressum klicken) 
Entnommen: 13.04.2024 

https://www.datenschutz.com/impressum.php
https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/
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Quelle: https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
 

 

Quelle: https://www.bewertung.com/impressum/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
Der Geschäftsführer der bewertung.com GmbH ist gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied 

der Panther AG, die ebenfalls zur gleichen Unternehmensgruppe gehört. 

 

Quelle: https://www.panther.ag/impressum 
Entnommen: 13.04.2024 

https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/
https://www.bewertung.com/impressum/
https://www.panther.ag/impressum
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Einer früheren Pressemitteilung auf www.Justizskandal-BW.de folgend hat die 

Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, 

dass ein Vorstandsmitglied der Panther AG rechtswidrig über die Website 

„zinsen.com“ Finanzdienstleistungsgeschäfte angeboten hat: 

 

Quelle: Schreiben der Staatsanwaltschaft München I vom 01.03.2024. 
 
 
Die bewertung.com GmbH macht Werbung für Sportwetten, die in Deutschland 

nicht erlaubt sind. 

In der sogenannten „White List“ der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 

wird festgellt, welche Glücksspielanbieter über eine Genehmigung verfügen: 

https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/erlaubnisfaehigesgluecksspiel/whitelist 

In dem folgenden Ausschnitt aus der Internetpräsenz der bewertung.com GmbH 

wurden Sportwetten ohne Genehmigung für Deutschland rot markiert, die von 

der bewertung.com GmbH auf www.bewertung.com beworben werden: 

 

Quelle: https://www.bewertung.com/testberichte/sportwetten/ 
Entnommen: 13.04.2024 

http://www.justizskandal-bw.de/
https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/erlaubnisfaehigesgluecksspiel/whitelist
http://www.bewertung.com/
https://www.bewertung.com/testberichte/sportwetten/
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Dazu werden Werbetexte zu den in Deutschland nicht genehmigten Sportwetten-

Anbietern als Testberichte bezeichnet. Beispiel: 

 

Quelle: https://www.bewertung.com/testbericht/sportwetten/bet3000/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
Die datenschutz.net AG bezeichnet sich falsch als Testsieger und täuscht 

dadurch Verbraucher und Unternehmen: 

 

Quelle: https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/ 
Entnommen: 13.04.2024 

https://www.bewertung.com/testbericht/sportwetten/bet3000/
https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/
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Quelle: https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/ 
Entnommen: 13.04.2024 
 
Auf einer Abbildung des Zertifikats der datenschutz.net AG wird eine Bescheinigung 

der datenschutz.com GmbH dargestellt mit der Unterschrift von Frederick Kubin, 

der sich hier als „Leiter der Zertifizierungsstelle“ bezeichnet und der der Geschäfts-

führer der datenschutz.com GmbH ist. Die Zusammengehörigkeit der Unterneh-

mungen datenschutz.com GmbH und datenschutz.net AG wird hierdurch deutlich. 

 

Auch die Branchenpunkt GmbH wirbt mit dem rechtswidrigen Testsiegel und 

der falschen Behauptung, dass sie „Testsieger“ sei: 

 

https://www.datenschutz.net/datenschutzbeauftragter-ausbildung/
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Quelle: https://branchenpunkt.eu/ 
Entnommen: 14.04.2024 
 
Geschäftsführer der rechtswidrig werbenden Unternehmung Branchenpunkt 

GmbH ist wiederum Frederick Kubin: 

 

 

Quelle: https://branchenpunkt.eu/ (auf Impressum klicken) 
Entnommen: 14.04.2024 
 
 
Die Fake-Verbraucherschutzorganisation „verbraucherschutz.org“ scheint als 

Folge der Pressemitteilungen auf www.Justizskandal-BW.de nicht mehr zu 

existieren, denn auf der Webseite www.verbraucherschutz.org steht nur noch 

Unsinn: 

 

https://branchenpunkt.eu/
https://branchenpunkt.eu/
http://www.justizskandal-bw.de/
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Quelle: https://www.verbraucherschutz.org/ 
Entnommen: 14.04.2024 
 
Die angebliche Verbraucherschutz-Unternehmung REKLAMATION.COM GmbH 

existiert jedoch noch und wirbt weiterhin mit dem rechtswidrigen Testsiegel der 

test.net GmbH und mit dem Verbraucherschutzsiegel der Fake-Verbraucherschutz-

Organisation Verbraucherschutz.org. 

 

Quelle: https://reklamation.com/impressum 
Entnommen: 13.04.2024 
 

Diese angebliche Verbraucherschutz-Unternehmung REKLAMATION.COM 

GmbH gehört wiederum zur gleichen Unternehmensgruppe wie die bewer-

tung.com GmbH, die datenschutz.com GmbH, die datenschutz.net AG etc.: 

https://www.verbraucherschutz.org/
https://reklamation.com/impressum
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Quelle: Handelsregister 
 
 

Wieviel Jahre sollen wir noch warten, bis die Staatsanwaltschaft endlich 

bezüglich der in dieser Pressemitteilung genannten Verbrauchertäu-

schungen und Unternehmenstäuschungen aktiv wird? 

 
 
 
Mit besten Grüßen 
 

 
Professor Dr. Bernd Jöstingmeier, Dipl.-Kfm. Ref. jur. 

 

 

 

 

 

Diese Pressemitteilung ist auch als Download verfügbar unter: 
www.Justizskandal-BW.de 
Unter www.Justizskandal-BW.de befinden sich viele weitere Informationen zu dem 
jahrelangen Justizskandal in Baden-Württemberg. 
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V. i. S. d. P.: 

Über den Autor dieser Pressemitteilung 

Prof. Dr. rer. pol. Ref. jur. Bernd Jöstingmeier ist seit 2002 Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalwesen, Führung, Organisation und 
Innovationsmanagement an der staatlichen Berufsakademie Stuttgart, heute Duale 
Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart. Im Jahr 2003 gründete er zusammen mit 
anderen Wissenschaftlern den Innovationsmanagementverband mit Sitz in Saarbrü-
cken und war der erste Vorstandsvorsitzende des Verbandes (2003-2006). Zusätz-
lich war er von 2003 bis 2007 als Professor im Rahmen des internationalen MBA-
Aufbaustudiengangs „Business & Management in International Industry“ der Open 
University Business School (OU), Großbritannien, in Zusammenarbeit mit der 
Berufsakademie, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg 
e.V. (Südwestmetall) und der BBQ Berufliche Bildung gGmbH aktiv. 

Prof. Dr. Jöstingmeier hat ein wirtschaftswissenschaftliches und rechtswissenschaft-
liches Doppelstudium absolviert und beide Studiengänge an der Philipps-Universität 
Marburg abgeschlossen (Diplom-Kaufmann; Referendar jur.). Zusätzlich studierte er 
das Schwerpunktprogramm „Internationale Unternehmenstätigkeit“ mit Zertifikat des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg. Am 
Lehrstuhl für Industriebetriebslehre der Philipps-Universität Marburg arbeitete er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dres. h.c. Eberhard Dülfer insbesondere 
im Bereich des Internationalen Managements. 

1991 war er Seminarleiter für „Economics and Management“ an der University of 
Kent at Canterbury sowie 1991 und 1992 Übungsleiter für die „Einführung in die Be-
triebswirtschaftslehre“ im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Uni-
versität Marburg. 1993 promovierte er am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
der Philipps-Universität Marburg mit der Dissertation „Zur Unternehmensethik inter-
national tätiger Unternehmungen“. 

Von 1993 bis 1995 war er Geschäftsführer des Instituts für Genossenschaftswesen 
an der Philipps-Universität Marburg und gleichzeitig Geschäftsführer der Förderge-
sellschaft des Instituts. Im Wintersemester 1994/95 erhielt er einen Lehrauftrag des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Danach 
wurde er Mitarbeiter der Geschka & Partner Unternehmensberatung, bevor er im sel-
ben Jahr zur Union Krankenversicherung AG (UKV), der privaten Krankenversiche-
rung der öffentlichen Versicherer, wechselte. Er begann dort als Assistent des Vor-
standsvorsitzenden und wurde Projektleiter zur Einführung einer neuen Projektorga-
nisation für die gesamte Unternehmung. Später wurde er Leiter der Personalabtei-
lung sowie Leiter des Vorstandsstabs der Union Krankenversicherung AG. 

An der Technischen Universität Darmstadt hielt er 2004 und 2005 Gastvorlesungen 
über „Personalmanagement und -führung in neu gegründeten Unternehmen“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachgebiet Unternehmensgründung des Instituts für Be-
triebswirtschaftslehre. Im Sommersemester 2007 erhielt er den Lehrauftrag für 
„Technologie- und Innovationsmanagement“ an der Katholischen Universität 
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Eichstätt-Ingolstadt. Im Wintersemester 2008/2009 erhielt er den Lehrauftrag zur 
Vorlesung „Human Resources Management“ an der Hochschule für Technik, Stutt-
gart. Seit 2014 bis 2023 hat er neben seiner Tätigkeit für die Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg, Stuttgart, vielfach Lehraufträge der FOM Hochschule erhalten, 
unter anderem für die Vorlesungen „Internationalisierungsstrategien“, „International 
Economics – Foreign Trade“, „Human Resources“, „Personalentwicklung“, „Marketing 
Controlling“ und „Personalcontrolling“ sowie verschiedene Kompaktkurse. 

Er ist begeisterter Schlagzeuger (Hobby) und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des 
Deutschen Rock- und Pop-Musikerverbandes e.V. 

Er kämpft für Verbraucherschutz und ist seit 2014 gegen die test.net GmbH vorge-
gangen. Die test.net GmbH stellte falsche Testurteile und Testsiegel her und ver-
breitete sie, bevor diese Tätigkeit der test.net GmbH schließlich am 30.10.2020 durch 
das OLG Köln als rechtswidrig eingestuft und verboten wurde. 

Er ist Mitglied der evangelischen Kirche und Christ aus Überzeugung. 

 

Adresse: 
Prof. Dr. Bernd Jöstingmeier 
Washingtonring 100 
71686 Remseck am Neckar 

E-Mail: Justizskandal@Justizskandal-BW.de 

Weitere Informationen gibt es auf 
www.Justizskandal-BW.de 
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